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Kein Hahleraifest!? Dann zum 
Klimaschutztag!  

Unseren 1.Klimaschutztag in Gottenheim führen wir am 
20.September im Rahmen der Nachhaltigkeits- und 
Energiewendetage Baden-Württemberg 2020 durch.
Bereits schon zum vierzehnten Mal dreht sich bei den 
Energiewendetagen traditionell im September in ganz 
Baden-Württemberg alles rund um die Themen erneuer-
bare Energien, Energiesparen, Energieeffi zienz und Kli-
maschutz, frei nach dem Motto: „Wir sind Energie“. Des-
halb freuen wir uns, mit vielen anderen in diesem Jahr 
zu den Akteuren der Energiewendetage zu gehören und 
mit unserer Veranstaltung dafür zu sorgen, Energiethe-
men vor Ort lebendig zu machen, den Dialog zu fördern, 
zum Mitmachen zu motivieren und so die Energiewende 
weiter voranzutreiben. 
Nach Aussage von Umweltminister Franz Untersteller 
ist und bleibt die Energiewende eines der großen und 
wichtigen Generationenprojekte unserer Zeit. Die Lan-
desregierung hat sich bei der Transformation des Ener-
giesektors dabei folgendes Ziel gesetzt: Bis zum Jahr 
2050 sollen die CO²-Emissionen um 90 Prozent gegen-
über dem Jahr 1990 sinken. Dies kann nur mithilfe ei-
ner erheblichen Reduktion des Energieverbrauchs und 
einem raschen Ausbau der erneuerbaren Energien ge-
schehen - und als Gemeinschaftsprojekt, an dem wir in 
Gottenheim unseren Anteil haben können. 
Mit interessanten Vorträgen von Fachleuten wollen wir 
Ihnen die Möglichkeit geben, sich umfassend zu den 
Themen rund um den Klimaschutz im Alltag zu informie-
ren. An den Infoständen können Sie die Anregungen 
und Lösungsmöglichkeiten für ihre konkrete Situation 

vertiefen und mit den Experten besprechen. 
Wir laden Sie herzlich ein, den Klimaschutztag am 
20.September ab 10 h  auf dem Platz vor dem neuen 
Kindergarten in der Schulstrasse zu besuchen und da-
mit Teil der Energiewende zu werden. 
Wir freuen uns, dass der Musikverein die Bewirtung 
beim Klimaschutztag übernehmen wird. Es wird Schäu-
fele mit Kartoffelsalat nebst Getränken und nachmittags 
Kaffee und Kuchen serviert werden. Den Kartoffelsalat 
gibt es auch in einer vegetarischen Variante. Das Hah-
leraifescht ist zwar nicht zu ersetzen aber wir können 
hier nach längerer Zeit auch wieder einmal im Dorf zu-
sammen kommen.  
Natürlich führen wir die Veranstaltung unter Beachtung 
der geltenden Corona-Verordnungen durch. Mit der 
Gemeinde sind wir in enger und fortlaufender Abstim-
mung und werden auf Veränderungen bei den Verord-
nungen kurzfristig reagieren. Details zum Programmab-
lauf folgen in der kommenden Woche an dieser Stelle 
und auf www.gottenheim.de 
Mehr zu den Energiewendetagen unter: https://www.
energiewende.baden-wuerttemberg.de und http://www.
unserland-vollerenergie.de 
Mehr zur Nachhaltigkeitsstrategie unter: https://www.
nachhaltigkeitsstrategie.de/startseite.html 

Wir freuen uns, Sie bei dem Klimaschutztag begrüßen 
zu dürfen! 

Ihre BE Klimaschutz GO! 

DFB-Pokal der Frauen
SV Gottenheim – 1. FC Saarbrücken
Samstag /26.09.2020 / 15.00 Uhr
Tickets ab SOFORT in der Sportgaststätte erhältlich! 

Die BE-Gruppe BürgerScheune lädt zum Klavierabend 
in den Rathaushof ein. Am Donnerstag, den 17. Sep-
tember um 19 Uhr mit Aaron Löchle. 
Der Eintritt ist frei. Anmeldung erforerlich!  

Der Wochenmarkt startet wieder
ab Dienstag 15.09.2020, 16 Uhr
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Sachstand zum Weiterbau der B-31 West 
„Modifizierte Variante Gottenheim“ 
Aufgrund der Corona-Pandemie ist das The-
ma Weiterbau der B-31 West und die von der 
Gemeinde eingebrachte Modifizierte Variante 
Gottenheim informell leider etwas in den Hin-
tergrund gerückt. Deshalb möchte ich Sie, liebe 
Mitbürgerinnen und Mitbürger, auf diesem Wege 
über den aktuellen Sachstand informieren. 
Die Gemeinde hat im vergangenen Jahr die Mo-
difizierte Variante Gottenheim zum Weiterbau 
der B-31 West beim Regierungspräsidium Frei-
burg eingebracht. Diese Variante zeichnet sich 
dadurch aus, dass Sie rechts der Bahn verläuft 
und die Bahn dann beim alten Bahnwärterhaus 
nicht mit einem Trogbauwerk sondern mit ei-
nem Brückenbauwerk kreuzt. In einer Bürger-
versammlung wurde diese Variante ausführlich 
vorgestellt und diskutiert. 

Die Forderung der Gemeinde lautet:
Die Tunibergrandvariante und die Stromtrasse 
zu verwerfen und die Modifizierte Variante Got-
tenheim in die Variantenprüfung aufzunehmen, 
um diese dann als Vorzugsvariante für Gotten-
heim auszuweisen.  
Im März dieses Jahres haben wir die Antwort 
erhalten, dass das Regierungspräsidium Kennt-
nis von unserem Antrag genommen hat und 
unsere Belange im weiteren Auswahl- und Un-
tersuchungsverfahren sowie der Abwägungen 

einfließen lassen wird. Eine unmittelbare Unter-
suchung und ein Vergleich unserer Variante mit 
den bereits bestehenden Varianten wird es aber 
im ersten Schritt nicht geben.  

Die Begründung des Regierungspräsidiums 
lautet sinngemäß wie folgt:
Die von der Gemeinde vorgeschlagene Modifi-
zierte Variante Gottenheim enthält sog. K.O.-Kri-
terien. Dies sind in erster Linie Eingriffe in den 
Waldbereich (Nötigwald), Eingriffe in ein beste-
hendes FFH-Gebiet (um den Angelweiher), Ein-
griffe in ein Wasserschutzgebiet. Diese K.O.-Kri-
terien schließen eine Prüfung der Modifizierten 
Variante Gottenheim zunächst! aus, da es an-
dere, sog. „zumutbare“ Varianten gibt, die keine 
K.O.-Kriterien aufweisen.  
Das Regierungspräsidium hat uns nicht mitge-
teilt, dass die Modifizierte Variante Gottenheim 
abgelehnt wird und sozusagen vom Tisch ist. Wir 
gehen deshalb davon aus, dass die Modifizierte 
Variante Gottenheim in einem weiteren Schritt 
im Gesamtverfahren zur Prüfung kommen wird.  
Sobald es vom Regierungspräsidium Freiburg 
weitere Informationen zum Weiterbau der B-31 
West gibt, werden wir wieder im Amtsblatt be-
richten. 

Ihr 
Christian Riesterer
Bürgermeister 

Widerspruch gegen die 
Übermittlung von Daten an 
Parteien, Wählergruppen 
u.a. bei Wahlen und Abstim-
mungen
Gemäß § 50 Absatz 1 Bundesmelde-
gesetz (BMG) in der seit 01. Novem-
ber 2015 geltenden Fassung darf die 
Meldebehörde Parteien, Wählergrup-
pen und anderen Trägern von Wahl-
vorschlägen im Zusammenhang mit 
Wahlen und Abstimmungen auf staat-
licher und kommunaler Ebene in den 
sechs der Wahl oder Abstimmung vo-

rangehenden Monaten so genannte 
Gruppenauskünfte aus dem Meldere-
gister erteilen. Die Auswahl ist an das 
Lebensalter der betroffenen Wahlbe-
rechtigten gebunden. Die Auskunft 
umfasst den Familiennamen, Vorna-
men, Doktorgrad und derzeitige An-
schriften sowie, sofern die Person 
verstorben ist, diese Tatsache.

Die Geburtsdaten der Wahlberech-
tigten dürfen dabei nicht mitgeteilt 
werden. Die Person oder Stelle, der 
die Daten übermittelt werden, darf 
diese nur für die Werbung bei einer 
Wahl oder Abstimmung verwenden 
und hat sie spätestens einen Monat 

nach der Wahl oder Abstimmung zu 
löschen oder zu vernichten.
Die Wahlberechtigten haben das 
Recht, der Datenübermittlung zu 
widersprechen. Der Widerspruch 
kann bei der Gemeinde Gottenheim, 
Hauptstr. 25, 79288 Gottenheim, Ein-
wohnermeldeamt / Bürgerbüro, Zim-
mer Nr. 3 eingelegt werden. Bei ei-
nem Widerspruch werden die Daten 
nicht übermittelt. Der Widerspruch 
gilt bis zu seinem Widerruf.

Gottenheim, den 11.09.2020
Bürgermeisteramt Gottenheim
gez. Christian Riesterer
Bürgermeister
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Interkommunale Zusammen-
arbeit, die in die Zukunft 
weist 
Am kommenden Dienstag, 15. Sep-
tember, unterzeichnen die Stadt Brei-
sach und sieben Gemeinden aus dem 
südlichen Breisgau und dem Mark-
gräflerland in Bad Krozingen eine 
öffentlich-rechtliche Vereinbarung 
zur Bildung eines „Gemeinsamen 
Gutachterausschusses Markgräfler-
land-Breisgau“. Mit der Unterzeich-
nung der Vereinbarung wird ein 
wichtiges Projekt der interkommu-
nalen Zusammenarbeit auf den Weg 
gebracht, das zu einem der größten 
kommunalen Zusammenschlüsse – 
gemessen an der Anzahl der beteilig-
ten Kommunen - in Baden-Württem-
berg werden könnte. Geplant ist der 
stufenweise Zusammenschluss von 
bis zu 34 Kommunen im Landkreis 
Breisgau-Hochschwarzwald.  
Auch Gottenheim will dem Gutachter-
ausschuss beitreten, der künftig die 
Bewertung von Grundstücken für alle 
Mitgliedergemeinden übernehmen 
soll. Für den Grundsatzbeschluss 
zum Beitritt stimmte der Gottenhei-
mer Gemeinderat in seiner Sitzung 
vor der Sommerpause am 23. Juli.

Mit der Unterschrift am kommenden 
Dienstag übertragen die ersten acht 
Kommunen offiziell die Aufgaben ih-
rer jeweiligen Gutachterausschüsse 
an den Gemeinsamen Gutachteraus-
schuss Markgräflerland-Breisgau. Die 
Geschäftsstelle mit Sitz bei der Stadt 
Müllheim soll am 1. Januar 2021 ih-
ren Dienst aufnehmen. Gottenheim 
will etwa Mitte 2021 dem gemeinsa-
men Gutachterausschuss beitreten, 
genauso wie die Nachbargemeinden 
am Kaiserstuhl und Tuniberg Bötzin-
gen, Eichstetten, Ihringen, March, 
Merdingen, Umkirch und Vogtsburg. 
Neben dem Markgräflerland und dem 
Kaiserstuhl und Tuniberg wollen sich 
auch Gemeinden aus dem südlichen 
Breisgau und dem Hexental dem ge-
meinsamen Ausschuss anschließen.  

Bisher hatten alle Gemeinden ein ei-
genes Gutachtergremium für die Be-
wertung von Grundstücken, das sich 
in der Regel aus kundigen Bürgerin-
nen und Bürgern zusammensetzte. 
Durch die anstehende Grundsteu-
erreform wurde nun eine Neuorga-
nisation notwendig, wie Rechnungs-
amtsleiterin Vanessa Lees, die die 
Umsetzung des Beitritts im Gotten-

heimer Rathaus betreut, in der Ge-
meinderatssitzung erläuterte. Der 
Bund und die Länder hätten ein 
Grundsteuermodell beschlossen, in 
dem die jeweiligen Bodenrichtwerte 
eine entscheidende 
Rolle spielen. Für die Gemeinden sei 
es nun unabdingbar, dass Boden-
richtwerte nicht anfechtbar seien, 
denn ansonsten könnten auch alle 
Grundsteuerbescheide anfechtbar 
sein. Grundlage sei künftig, dass zu 
einer rechtssicheren Ermittlung des 
Bodenrichtwertes rund 1.000 aus-
wertbare Kauffälle im Jahr notwendig 
seien. In Gottenheim habe es im Jahr 
2018 aber nur 53 solcher Grund-
stücksverkäufe gegeben. Ähnlich sei 
die Situation in den anderen kleine-
ren Gemeinden. Die Richtlinie der 
1.000 Grundstücksverkäufe werde, 
so Vanessa Lees, erst bei einer Richt-
größe von 70.000 bis 80.000 Einwoh-
nern erreicht.  
  
Die Initiative zur Gründung eines ge-
meinsamen Gutachterausschusses 
war von den Städten Breisach, Bad 
Krozingen und Müllheim ausgegan-
gen. Im Juli 2019 war in den Sitzun-
gen der Bürgermeister-Sprengel über 
die anstehende Grundsteuerreform, 
die Thematik der Gutachterausschüs-
se und das geplante Modell eines 
gemeinsamen Ausschusses beraten 
und diskutiert worden. Auch in einer 
Sitzung des Kreisverbandes des Ge-
meindetags von Baden-Württemberg 
war das Thema im November 2019 
Thema mit dem Ergebnis, dass ein 
Zusammenschluss von Kommunen 
zu einem gemeinsamen Gutachter-
ausschuss zwingend notwendig sei. 
Falls es nicht zu einem Zusammen-
schluss komme, so das Ergebnis der 
Beratungen, riskiere eine Kommune, 
dass die auf den Bodenrichtwerten 
der Kommune gefertigten Grund-
steuerbescheide nicht rechtskon-
form und damit anfechtbar seien. Das 
neue Grundsteuermodell muss in Ba-
den-Württemberg ab dem 1. Januar 
2025 angewendet werden.  
  
Wie Bürgermeister Christian Ries-
terer in der Sitzung betonte, könne 
der nur ein zu gründender gemein-
samer Gutachterausschuss Rechtssi-
cherheit für die Mitgliedsgemeinden 
bieten. Zudem sei der gemeinsame 
Ausschuss ein gutes Beispiel für eine 
interkommunale Zusammenarbeit im 
großen Kreis, die künftig immer wich-
tiger werde. 

Die Rechnungsamtsleiterin erläuterte 
die geplante Aufbauorganisation des 
Ausschusses mit Geschäftsstelle bei 
der Stadt Müllheim, die Gliederung 
des Teams und die mögliche Zusam-
mensetzung des Ausschusses mit 
Gutachtern. Bis zum Ende der Phase 
3 etwa Mitte des Jahres 2022, bezie-
hungsweise wenn alle Gemeinden 
beigetreten sind, soll es in der Ge-
schäftsstelle in Müllheim etwa zehn 
Vollzeitstellen geben. Bis zum 31. 
Dezember 2022 soll der gemeinsame 
Gutachterausschuss die Befähigung 
zur Ermittlung der Bodenrichtwerte 
für alle Mitgliedsgemeinden haben. 
In den neuen gemeinsamen Aus-
schuss werde auch ein Mitglied aus 
Gottenheim entsandt, so Vanessa 
Lees. Zudem sollen die Ausschuss-
mitglieder der Gemeinde Gottenheim 
weiterhin vom Gemeinderat vorge-
schlagen werden. Für Einzelgutach-
ten in Gottenheim könnten die von 
der Gemeinde ernannten Gutachter/
innen weiter mit einbezogen werden, 
so dass die Fachkompetenz vor Ort 
auch in Zukunft in die Bewertung der 
Grundstücke in der Gemeinde mit 
einfließe. Pro Einwohner einer Ge-
meinde ist eine Anfangsfinanzierung 
von zwei Euro vorgesehen. Wenn der 
gemeinsame Ausschuss seine Arbeit 
aufgenommen habe, soll nach Auf-
wand und Kauffällen abgerechnet 
werden.  
Der Gemeinderat beauftragte mit 
seinem zustimmenden Votum die 
Gemeindeverwaltung, die für den 
Beitritt zum gemeinsamen Gutachter-
ausschuss notwendigen Schritte bei 
der Stadt Müllheim einzuleiten und 
die entsprechenden Haushaltsansät-
ze für einen Beitritt zum 1. Juli 2021 
einzuplanen. Dem Gemeinderat soll 
dann die notwendige öffentlich-recht-
liche Vereinbarung zum Beitritt der 
Gemeinde Gottenheim zum gemein-
samen Gutachterausschuss „Mark-
gräflerland-Breisgau“ zum 1. Juli 
2021 zur verbindlichen Beschlussfas-
sung in einer der nächsten Sitzungen 
vorgelegt werden. Bis Ende 2022, so 
Vanessa Lees, sollen alle interessier-
ten Gemeinden aufgenommen sein. 
Dann wird der gemeinsame Gutach-
terausschuss für etwa 198.000 Ein-
wohner in der Region zuständig sein.  
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Vorankündigung  
Einladung zur öffentlichen  
Gemeinderatssitzung 
Die nächste öffentliche 
Gemeinderatssitzung findet am 

Donnerstag, 24.09.2020  
um 19:00 Uhr 

in der Turnhalle statt. 

Die Tagesordnung wird im nächs-
ten Mitteilungsblatt bekannt gege-
ben. Außerdem ist die Tagesord-
nung der Sitzung ab 17.09.2020 
auf unserer Homepage unter www.
gottenheim.de eingestellt und im 
Schaukasten vor dem Rathaus 
ausgehängt. 

Die Bürgerschaft ist zur Sitzung 
herzlich eingeladen. 

Christian Riesterer
Bürgermeister

Die Gemeinde Gottenheim sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen 

Kassenmitarbeiter/ Kassenverwalter (m/w/d) (100%) 
Ihr Aufgabenbereich:
•	 künftige Kassenleitung, Finanzbuchhaltung
•	 Forderungsmanagement, Mahnung und Vollstreckung
•	 Mitwirkung bei der Erstellung der Jahresabschlüsse
•	 Durchführung Kassenabschlüsse
•	 Spendenangelegenheiten
•	 Feuerwehrwesen
Eine genaue Abgrenzung des Aufgabengebiets bleibt vorbehalten. 

Ihr Profil:
•	 abgeschlossene Ausbildung zum Verwaltungsfachangestellten oder eine 

vergleichbare Qualifikation, idealerweise mit Erfahrungen im Bereich Fi-
nanzen NKHR

•	 wünschenswert wären Erfahrungen im kommunalen Haushalts u. Rech-
nungswesen

•	 sicherer Umgang mit Microsoft Office und KMFinanzen (SAP)

Wir bieten:
•	 einen unbefristeten, vielseitigen Arbeitsplatz
•	 fachbezogene Fort und Weiterbildungsangebote
•	 selbstständiges Arbeiten mit kurzen Abstimmwegen
•	 ein leistungsgerechtes Gehalt nach TVöD bzw. eine entsprechende Besol-

dung nach den beamtenrechtlichen Voraussetzungen
•	 flexible, familienfreundliche Arbeitszeiten
•	 betriebliches Gesundheitsmanagement
•	 eine gründliche Einarbeitung durch den derzeitigen Stelleninhaber, der 

im Sommer 2022 seinen Ruhestand antritt. Daher ist die Stelle auch für 
Einsteiger geeignet.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann senden Sie Ihre Bewerbungsunter-
lagen bis 20.09.2020 an die Gemeinde Gottenheim, Rechnungsamt, Haupt-
str. 25, 79288 Gottenheim oder per E-Mail an v.lees@gottenheim.de. Wir 
bitten Sie, uns nur Kopien zuzusenden, da die Bewerbungsunterlagen nicht 
zurückgesendet werden. Für Fragen steht Ihnen Frau Lees/ Rechnungsamt, 
Tel. 07665/9811-17, v.lees@gottenheim.de, gerne zur Verfügung. 

EDV-Erneuerung im  
Rathaus 
Vom 21.09. bis 02.10.2020 wird die 
EDV-Anlage im Rathaus Gotten-
heim erneuert. 
In dieser Zeit kann es zu Ausfällen 
der Technik in allen Abteilungen 
kommen. 
  
Wir bitten um Verständnis. 
Ihre Gemeindeverwaltung

Liebe Nachbarinnen und Nachbarn, 
vielen Dank für die positive Resonanz auf unsere Eis-Aktion! 
Da es nicht alle in den Sommerferien auf den Mundenhof geschafft haben, möchten wir Ihnen die Möglichkeiten 
bieten, ein Eis direkt in Gottenheim zu genießen. 

Bitte schneiden Sie diesen Gutschein aus, legen ihn bei unserem Partner dem Kaiserstühler Landeis auf dem Markt-
platz in Gottenheim vor und...SCHMECKEN LASSEN.

Der Eiswagen ist sowohl immer Dienstags auf dem Wochenmarkt als auch Sonntags bei gutem Wetter von 14:00 bis 
18:00 Uhr am Rathaus. Der Gutschein ist für 2 Kugeln Eis und vom 13.09.2020 bis einschließlich 04.10.2020 gültig. 

Wir wünschen Ihnen alles Gute, 
Ihre Familie Winter und das Team vom BIO-Wäscheservice 
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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
Die nächste persönliche Sprechstunde ist am  

Dienstag 08.09.2020 in der Zeit von 16.00 Uhr bis 18.00 Uhr 
im Rathaus Gottenheim. 

Bürgermeister Christian Riesterer steht Ihnen für Fragen und Anregungen 
gerne zur Verfügung. 

Um Wartezeiten zu vermeiden, vereinbaren Sie bitten einen Termin im Se-
kretariat bei Karin Bruder, Tel.: 9811-12. Bitte tragen Sie beim Betreten des 
Rathauses eine Gesichtsmaske und desinfizieren Sie die Hände im Eingangs-
bereich mit dem bereitgestellten Mittel. Wir danken Ihnen schon im Voraus für 
die Beachtung der Regeln. 

Ihre Gemeindeverwaltung

Wochenmarkt

Der Wochenmarkt startet wieder! 
Wir freuen uns sehr Sie nach der Sommerpause wie-
der auf dem Gottenheimer Markt am Dienstag, den 
15.09.2020 begrüßen zu dürfen. 

Das Rathaus passt die Dienstags-Öffnungszeiten an: 
Ab sofort wird das Rathaus dienstags schon ab 7.30 
Uhr für unsere Bürgerinnen und Bürger die Tür öffnen 
und abends um 18 Uhr schließen. 

Die neuen Öffnungszeiten an den Dienstagen sind 
zukünftig:  
7.30 Uhr   – 12.00 Uhr 
14.00 Uhr – 18.00 Uhr 
Ihre Gemeindeverwaltung  
  
Die Kaiserstühler Landeis-Diele kommt über die 
Sommerferien  
immer sonntags von 14 -18 Uhr vor das Rathaus. 
  
Eisbestellungen nimmt die Familie Bury gerne unter der 
Telefonnummer 07642-9216206 entgegen. 
Das bestellte Eis kann dann sonntags bei der Einsdiele 
abgeholt werden. 

Herr Bürgermeister Riesterer freute sich 
sehr über einen spontanen Besuch von 

den Kindern der Ferienbetreuung. 

Impressum:

Amtsblatt der Gemeinde Gottenheim
Herausgeber Bürgermeisteramt 
79288 Gottenheim

Verantwortlich für den amtlichen und 
redaktionellen Teil: 
Bürgermeister Christian Riesterer 

für den Anzeigenteil/Druck: 
Primo-Verlag Anton Stähle GmbH & Co. KG
Meßkircher Str. 45, 78333 Stockach
Tel. 07771 9317-11, Fax: 07771 9317-40
E-Mail: anzeigen@primo-stockach.de 
Homepage: www.primo-stockach.de

Unsere Feuerwehr wurde im August zu folgenden 
Einsätzen alarmiert: 
Dienstag, 4 August 2020 Uhrzeit: 19:13 Uhr 
Dauer: 2h 9min 
Wasserschaden, Schulstraße Gottenheim 
Samstag, 8 August 2020 Uhrzeit: 04:40 Uhr 
Dauer: 1h 54min 
Brand, Nägelseestraße Gottenheim 

Der Dank gilt allen Helferinnen und Helfern der FFW 
Gottenheim 

Am Montag, den 14. September 2020 um 19.00 Uhr 
findet eine Übung der Gruppe 2 statt. 

Um pünktliches und vollzähliges Erscheinen 
wird gebeten. 

Dominik Zimmermann, Kommandant 
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Betreff: Schulstart, 
Einschulungsfeier und  
Ferienregelung 2020/21: 
Liebe Eltern! 
Für den Schuljahresanfang 2020/21 
möchte ich Ihnen gerne einige wichti-
ge Termine und Informationen durch-
geben: 

Schulstart nach den Sommerferien: 
Der Regelbetrieb unter Pandemie-
bedingungen wird auch im Schuljahr 
2020/21 fortgesetzt werden. 
Nach den Sommerferien beginnt der 
Unterricht für unsere Schülerinnen 
und Schüler der Klassen 2 – 4 am 
Montag, 14.09.2020 um 8.45 Uhr. 
Unterrichtsende ist an diesem Tag um 
12.20 Uhr. Die Kernzeit findet an die-
sem Tag statt.   Die Schüler, die nicht 
in die Kernzeit gehen und nicht nach 
Hause gehen können, werden an die-
sem Tag von 7.55 Uhr – 8.45 Uhr und 
von 12.20 Uhr bis 13.05 Uhr in der 
Schule betreut. 
  
Einschulungsfeier 2020/21:
Die Einschulungsfeier für unsere 
zukünftigen Erstklässler findet am 
Dienstag, 15.09.2020 um 16.00 
Uhr- aus Pandemiegründen auf dem 
Parkplatz zwischen Kindergarten und 
Grundschule mit begrenzter Teil-
nehmerzahl - statt. Um eine Durch-
mischung von Gruppen zu vermei-

den, wird der Gottesdienst dieses 
Mal ausgesetzt. Schulstart und Schu-
lende für unsere Erstklässler ist Mitt-
woch, 16.09.2020 nach Stundenplan. 
Anbei möchte ich Ihnen die vom Ge-
samtelternbeirat verabschiedete Feri-
enregelung für das Schuljahr 2020/21 
mitteilen. Alle angegebenen Tage 
sind je einschließlich frei! 

Sommerferien 2020:
30.07.2020 bis 13.09.2020 
03.10.2020:
Tag der deutschen Einheit 
Herbstferien 2020:
24.10.2020 bis 01.11.2020 
Weihnachtsferien 2020/21:
23.12.2020 bis 10.01.2021 
Fastnachtsferien 2021:
12.02.2021 bis 21.02.2021 (inklusive 
6 bewegliche Ferientage) 
Osterferien 2021:
01.04.2021 bis 11.04.2021 
01.05.2021:
Maifeiertag 
13.05.2021:
Christi Himmelfahrt 
14.05.2021:
Beweglicher Ferientag 
Pfingstferien 2021:
22.05.2021 bis 06.06.2021 
Sommerferien 2021:
29.07.2021 bis 12.09.2021 

Bewegliche Ferientage:  
12.02.2021, 15.02.2021, 16.02.2021, 
17.02.2021, 18.02.2021, 19.02.2021, 
14.05.2021 

Diese Informationen können Sie auch 
unserer Homepage www.grundschu-
le-gottenheim.de entnehmen. 
J. Rempe, Rektorin 

Neue Programmhefte  
Das neue Programmheft für das Win-
tersemester 2020/21 wurde in den 
letzten Tagen an alle Haushalte in Böt-
zingen, Eichstetten und Gottenheim 
verteilt. Wir hoffen es ist wieder viel 
Interessantes für Sie dabei und freu-
en uns auf Ihre Anmeldung! Da unser 
Telefon sehr frequentiert ist, nutzen 
Sie am einfachsten unser Online-For-
mular unter www.vbwboetzingen.de . 
Bitte haben Sie Verständnis, dass 
wir Angaben zum Stattfinden ein-
zelner Kurse sowie zu deren Teil-
nehmerzahlen erst kurzfristig nach 
Beendung der Raum-/Hygieneplan-
prüfung vornehmen können! 

Kursleiter gesucht 
Für unsere Kurse
Aerobic Mix 302.020
montags, 20.00-21.30 Uhr
Bodystyling 302.060
dienstags, 9.15-10.30 Uhr

suchen wir dringend eine neue Kurs-
leitung. Bitte melden Sie sich unter 
vbw@boetzingen.de oder 07663-
931020 wenn Sie Interesse haben, 
diesen Kurs zu übernehmen.

Die Firma Sven Häbel Installation und Heizungsbau aus 
March-Buchheim, Holzhauser Str. 12 wirbt mit einer neuen 
Werbetafel  
Herr Häbel ist neuer Sponsor beim Förderverein des SV Gottenheim. Wir 
bedanken uns ganz herzlich bei Herrn Sven Häbel für die tolle Unterstützung. 
Unterstützen Sie unsere Sponsoren bei ihren geschäftlichen Aktionen oder 
Ihren Einkäufen. Fühlen auch Sie sich angesprochen, so setzen Sie sich mit 
dem Förderverein in Verbindung. 
Kontaktadresse: Thomas Zimmermann Tel. 016097866299 oder besuchen 
Sie uns im Internet unter www.foerderverein-svgottenheim.de 
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WIR SUCHEN  
Dich! 
 
Für die kommende Saison brauchen wir für die D-Junioren Mannschaften 
engagierte Trainer, die unsere Fußballkids fördern und die Vereinsarbeit 
unterstützen möchten. 
 
Unsere Trainingszeiten 
 

Mannschaft Jahrgang Tag & Uhrzeit Tag & Uhrzeit 

D-Junioren 2008 / 2009 DI: 17:30 - 19:00 DO: 18:30 - 20:00 
 
Du hast noch Fragen?  
Dann melde dich bei Birgit Wenz 07665/938677 birgitwenz@gmx.de . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DFB-Pokal  
Frauen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SV Gottenheim – 1. FC Saarbrücken 

SAMSTAG | 26.09.2020 | 15.00 Uhr 

Tickets ab SOFORT in unserer Sportgaststätte erhältlich! 

Eintrittspreis: 6,00 EUR 

Fußball Ergebnisse 
Herren
SVG I - FC Emmendingen I 0:2
SVG II - FC Emmendingen II 0:5

Frauen
FV Tennenbronn I - SVG I 0:5

Spielübersicht 
Samstag, 12.09.2020
Frauen
11.00 Uhr   FC Hauingen - SVG II
18.00 Uhr   FC Heitersheim - SVG III 

Sonntag, 13.09.2020
Frauen
14.00 Uhr   TSV Amicitia Viernheim - SVG I

Herren
15.00 Uhr   SVG I - SG Simonswald I 

Trainingsstart der F-Jgd (Jahrgang 2012/2013) 
Der Trainingsbeginn für die F-Jugend beginnt ab Don-
nerstag, den 17.09.2020 um 17:15 Uhr auf dem Sport-
gelände des SVG. Hierzu sind alle fußballbegeisterten 
Jungen und Mädchen der Jahrgänge 2012/2013 herz-
lich eingeladen. Wir freuen uns auf Euch.  
Eure Trainer Alex, Carsten, Timo
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BE-Gruppe BürgerScheune 
lädt zum Klavierabend in den 
Rathaushof ein 
Zu einem Klavierabend mit Aaron 
Löchle zum Beethovenjahr lädt die 
Bürgergruppe BürgerScheune am 
Donnerstag, 17. September, 19 Uhr, 
in den Rathaushof ein. Der Eintritt ist 
frei. Aufgrund der Corona-Beschrän-
kungen ist aber eine Anmeldung 
auf der Homepage der BE-Gruppe 
notwendig. „Alles Beethoven, oder 
was?!“ heißt das Programm, dass der 
junge Pianist Aaron Löchle zum Jubi-
läumsjahr von Ludwig van Beethoven 
zusammengestellt hat. Im Rathaushof 
liegt am 17. September Musik in der 
Luft: Unter freiem Himmel wird der 
25-jährige Pianist Klaviermusik rund 
um den 250-jährigen Jubilar Ludwig 
van Beethoven präsentieren, dessen 
Musik ein mächtiges Gebirgsmassiv 
mit einem markanten Gipfelaufbau 
in der weiten Hügel- und Gebirgs-
landschaft unserer Kulturgeschich-
te bildet. Doch Aaron Löchle will in 
Gottenheim nicht nur auf dem Bee-
thoven‘schen Gebirgsmassiv allein 
bei seinen Werken verweilen, son-

dern von dort mit der Panoramakar-
te auch die umliegenden Regionen 
der Musikwelt erkunden. So können 
sich die Konzertgäste auf ein Pro-
gramm mit einer bunten Mischung 
von Werken aus der Klavierliteratur 
des 18. und 19. Jahrhunderts freu-
en. Mit Moderationen zwischen den 
Stücken führt der Pianist selbst durch 
den Konzertabend und stellt von den 
unterschiedlichen Komponisten und 
Werken Bezugspunkte zum Jubilar 
Beethoven her. 
Für den Klavierabend im Rathaushof 
stehen wegen der Corona-Auflagen 

nur 50 Plätze zur Verfügung. Der 
Eintritt ist frei, Spenden sind willkom-
men. Eine verbindliche Anmeldung 
zur Veranstaltung ist notwendig und 
über das Kontaktformular auf der 
Homepage der Bürgergruppe unter 
https://www.bürgerscheune-gotten-
heim.de/kontakt möglich. Die Gäste, 
die sich anmelden, erhalten dann 
ein Infoschreiben mit den notwendi-
gen Informationen. Die BE-Gruppe 
BürgerScheune freut sich auf viele 
Anmeldungen und eine schöne Ver-
anstaltung im Rathaushof. 

Pfarrbüro Kirchstraße 10, 
79288 Gottenheim 
Tel. 07665/42530-50  
E-Mail: pfarrbuero.gottenheim@ka-
th-MarGot.de
Homepage: www.kath-MarGot.de 
  
Kontaktstelle Gottenheim: 
Öffnungszeit: 
Mittwoch 09:00-11:00 Uhr 
Pfarrsekretärin Irmgard Reich 

Gottesdienste  
Samstag, 12.09. 
18:30 Eucharistiefeier (Holzhausen) 
  
Sonntag, 13.09. 
09:00 Eucharistiefeier (Umkirch)

10:30 Eucharistiefeier (Gottenheim) 
10:30 Eucharistiefeier (Hugstetten) 
14:00 Rosenkranz (Hugstetten) 
18:30 AbendRot - Eucharistiefeier 
mit neuen Liedern als Freiluftgottes-
dienst um das Kreuz der Pfarrwiese 
(Bötzingen) 
  
Samstag, 19.09. 
18:30 Eucharistiefeier (Buchheim) 
  
Sonntag, 20.09. 
09:00 Eucharistiefeier (Eichstetten) 
10:30 Eucharistiefeier (Hugstetten) 
10:30 Wort-Gottes-Feier - Abenteu-
erland (auf der Pfarrwiese) in Hugstet-
ten 
10:30 Eucharistiefeier (Neuershausen) 
14:00 Rosenkranz (Hugstetten) 

 Anmeldeverfahren ...  
... zu den Eucharistiefeiern an den 
Wochenenden:  
Anmeldungen zur Vorabendmesse 
und zu Sonntagsmessen jeweils Mon-
tag-Freitag vor dem Wochenende, 
ausschließlich 
unter der Telefonnummer 
07665/42530-0:  
Montag, Mittwoch-Freitag 08:00-
12:00 Uhr  
Montag-Freitag 14:00-17:00 Uhr 
  
INFORMATIONEN AUS UNSERER 
KIRCHENGEMEINDE  
WERKTAGSGOTTESDIENST IN 
GOTTENHEIM 
Der Werktagsgottesdienst wird mit 
einer begrenzten Teilnehmerzahl ge-
feiert. 
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Eine Anmeldung zum Gottesdienst 
ist unbedingt notwendig. Anmel-
dung nimmt Frau Margrit Bock, Tel. 
07665/7363, gerne entgegen. 
  
OUTDOOR-PREMIERE: 
AbendRot-Gottesdienst 
Herzliche Einladung zum Abend-
Rot-Gottesdienst im Freien. 
13. September, 18:30 Uhr Bötzingen 
auf der Pfarrwiese vor der Kirche 
Aufgrund der Abstandsregelung 
können wir in der Bötzinger Lauren-
tius-Kirche lediglich mit 25 Personen 
Gottesdienst feiern. 
Da zu dem einmal im Monat angebo-
tenen AbendRot-Gottesdienst die ge-
samte Kirchengemeinde March-Got-
tenheim eingeladen ist, haben wir uns 
dazu entschlossen, draußen vor der 
Kirche zu “feiern“. 
Hier bietet sich als Platz das ehema-
lige Friedhofskreuz auf der Pfarrwie-
se an und da am folgenden Tag das 
Fest der Kreuzerhöhung ist, laden wir 
hierzu ein. Das Fest erinnert an das 
Auffinden des Kreuzes Christi am 13. 
September um das Jahr 325. 
Die folgenden 300 Jahre wurde jähr-
lich am 14. September das Kreuz in 
der Grabeskirche dem Volk hocher-
hoben zur liturgischen Verehrung ge-
zeigt. Hier liegen die Ursprünge und 
die Namensgebung des Festes Kreu-
zerhöhung. Mitgestaltet wird der Got-
tesdienst von einer kleinen Schola. 
Bitte melden Sie sich zu diesem 
Gottesdienst wieder in unserem 
Pfarrbüro bis zum 9. September, 
vielen Dank 
Für	das	Vorbereitungsteam:	Hans	Baulig 
  
OUTDOOR-PREMIERE: Abenteuer-
land - 20 September! 
Einladung zum Abenteuer-
land-mal-anders Gottesdienst 
Am 20. September um 10:30 Uhr in 
Hugstetten auf der Pfarrwiese Kei-
ner weiß wie´s wird, trotzdem ma-
chen wir was! 
Da für unser Abenteuerland-Format 
die Kirche selbst in Hugstetten mit 
den Abstandsregelungen zu klein 
ist, laden wir zu einem Freiluftgottes-
dienst auf die Pfarrwiese ein (gegen-
über dem Grundschuleingang). 
Bitte bringen sie für Ihre Familie Pick-
nickdecken mit, auf denen Sie als 
Familieninsel mit dem gebotenen Ab-
stand einen Platz einnehmen können. 
Denken Sie ggf. an Sonnenschutz, 
welcher Art auch immer. Im Freien 
haben wir dann auch die Möglichkeit, 
unsere Lieder anzustimmen und wie-
der ein Stück Lebensfreude (trotz Co-
rona) zu genießen. Wer Lust hat, kann 
nach dem offiziellen Ende des Gottes-

dienstes am Platz noch picknicken. 
Für	den	Vorbereitungskreis:	Hans	Baulig 
  
Ökumenische Erwachsenenbildung 
der evangelischen Kirchengemein-
de March und der katholischen Kir-
chengemeinde March-Gottenheim 
VORSTELLUNGSWELT – Inszenie-
rung des Glaubens in Wort, Bild 
und Ton 
Mit dabei sind: 
Fritz Mühlhölzer an der Barockgi-
tarre, das Ensemble für Alte Musik, 
„Gioite tuttii“ aus Freiburg mit den 
historischen Instrumenten (Leitung: 
Petra Leonards) und Dorothea Rieger 
(Sopran). Durch das Programm führt 
Hans Baulig (Gemeindereferent) 
Veranstaltungsort: Katholische Kirche 
St. Gallus, Hugstetten 

Sonntag, 20. September um 17 Uhr 
Eintritt: 10 Euro (Keine Anmeldung 
erforderlich!) 
Für	 die	 Ökumenische	 Erwachsenenbil-
dung:	Hans	Baulig 
  
ERSTKOMMUNION 2021 – Erstin-
formation 
Ende September bzw. Anfang Ok-
tober feiern wir die letzten Erstkom-
muniongottesdienste für dieses Jahr. 
Damit geht eine einzigartig lange 
»Erstkommunion-Saison« zu Ende, 
die durch die Corona-Pandemie seit 
März völlig auf den Kopf gestellt wur-
de. 
Einer alten Fußballer-Weisheit »Nach 
dem Spiel ist vor dem Spiel!« fol-
gend, haben wir uns natürlich schon 
Gedanken darüber gemacht, wie die 
Erstkommunionvorbereitung 2020/21 
und die Erstkommuniongottesdienste 
2021 aussehen könnten. 
Die Einzelheiten (soweit derzeit über-
schaubar) werden den Eltern unserer 
Drittklässler in einem Brief mitgeteilt 
und zum Elternabend (29.09. bzw. 
30.09.) eingeladen. 
Sollte Ihr Kind im Erstkommunionalter 
sein und bis zum 22.09. keine Einla-
dung erhalten haben, melden Sie sich 
bitte unter info@kath-MarGot.de mit 
dem Stichwort „EKO 2021“. 
Da wir unser Erstkommunionkonzept 
nicht unter den gegebenen Coro-
na-Hygienebedingungen durchfüh-
ren können, müssen wir an einigen 
Punkten unser Konzept umstellen. 
Bei den Elternabenden werden wir 
den Erstkommunionweg mit den be-
treffenden Eltern besprechen. 
Eine Frage – welche verständlicher-
weise derzeit uns immer wieder ge-
stellt wird – ist die, nach dem Termin 
der Erstkommunionfeiern. Da wir 
derzeit davon ausgehen müssen, 

dass auch im Frühjahr 2021 noch Ab-
standsregeln gelten werden, werden 
die Erstkommunionen voraussichtlich 
wieder in den beiden größten Kirchen 
unserer Kirchengemeinde stattfinden, 
nämlich in Gottenheim und Hugstet-
ten. Die Termine sind in den Wochen 
nach Ostern geplant. Näheres stellen 
wir den betreffenden Familie beim El-
ternabend vor. 
Wir bitten um Verständnis, dass wir 
derzeit nur auf „Sicht fahren können“ 
– dies ist für alle eine Herausforde-
rung und doch versuchen wir, ihr Kind 
auf das Sakrament der Erstkommuni-
on so gut wie möglich vorbereiten. 
Pfarrer	Karlheinz	Kläger 

 

Evangelische 
Kirchengemeinde  
Pfarrerin Laura Artes, 
Pfarrhaus 
Tel.: 07663-9126894 
Evangelisches Pfarramt, 
Hauptstr. 44, 79268 Bötzingen 
Tel. Pfarramt 07663/1238, 
FAX 07663/99728 
E-Mail: boetzingen@kbz.ekiba.de 
www.ekiboetz.de 
  
OFFENE SPRECHZEITEN  
Aus gegebenem Anlass bitten wir 
Sie, sich vorher telefonisch bei Pfar-
rerin Laura Artes zu melden. 
Das Pfarrbüro bleibt vom 
14.08.2020-07.09.2020 geschlos-
sen. 
  
13. Sonntag nach Trinitatis,
06.09.2020 
9:45 Uhr Gottesdienst mit Pfarrerin 
Laura Artes. 
Wir bitten Sie, folgendes zu beachten:
•	 Zugelassen für unsere Kirche ist 

eine Höchstzahl von 50 Besuchern 
+ 20 Besuchern im Gemeindesaal, 
wo wir den Gottesdienst auf die 
Leinwand übertragen können. 

•	 Wir bitten Sie, den Abstand von 2 
Metern zu den anderen Gottes-
dienstteilnehmern (sofern sie nicht 
mit Ihnen im Haushalt wohnen) ein-
zuhalten.

•	 Wir empfehlen das Tragen eines 
Mund-Nasen-Schutzes.

•	 Der Zugang zur Kirche wird über 
den Seiteneingang sein – den Sie 
aber sowohl vom Parkplatz als auch 
vom vorderen Kirchplatz aus errei-
chen können.

•	 Nach den geltenden Bestimmun-
gen dürfen wir nicht gemeinsam 
singen und auch kein Abendmahl 
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feiern. Die Gottesdienste werden 
darum kürzer sein als gewohnt.

•	 Eine telefonische Voranmeldung ist 
diesmal nicht nötig.

 
Dieser	 Gottesdienst	 wird	 auch	 als	 Video	
aufgezeichnet. 
Er	ist	am	Sonntag	ab	14:00	Uhr	auf	unse-
rer	Homepage	aufrufbar. 
Öffnen	 Sie	 dazu	 auf	 der	 Homepage	 
www.ekiboetz.de 	den	Bereich	Gottes-
dienste. 
  
Der Wochenspruch für die kom-
mende Woche steht in Matthäus 
25,40b 

Christus spricht: Was ihr getan habt 
einem von diesen meinen geringsten 
Brüdern, das habt ihr mir getan. 
  
Einladung zur Jugendgruppe  
Du bist im Konfi-Alter oder bis zu 20 
Jahren alt? 
Dann möchten wir Dich ganz herzlich 
zu unserer Jugendgruppe einladen. 
Diese findet während der Sommerfe-
rien mittwochs statt. 
Wann: 09.09.2020 um 19 Uhr 
Wo: Evangelisches Gemeindehaus 
- Jugendraum 

Wir freuen uns auf Euch! 

Gemeindeversammlung am 
27.09.2020 
Nach dem Gottesdienst am 27.9. 
findet eine Gemeindeversammlung 
statt. Folgende 

Tagesordnung ist vorgesehen: 
1.  Wahl eines/einer Vorsitzenden und 

eines Stellvertreters/einer Stelle-
vertreterin 

2.  Bericht der Pfarrerin  
3.  Bericht aus dem Kirchengemein-

derat 
4. Verschiedenes

Wilhelm-August-Lay-Schule Bötzingen 
Informationen zum Start ins neue Schuljahr 2020/21 
Am Montag, 14. September 2020, startet das neue Schuljahr 2020/21 im Regel-
betrieb. Das heißt: Volles Angebot für alle Schülerinnen und Schüler, komplet-
ter Stundenplan. Das Abstandsgebot  während des Unterrichts (Klassenzim-
mer und Fachräume) besteht nicht mehr – es gilt aber in den Schulgebäuden 
und auf dem gesamten Schulgelände. 
Für alle Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 5 bis 10 besteht in den 
Schulgebäuden und auf dem gesamten Schulgelände Maskenpflicht. Dies gilt 
auch für die Lehrkräfte und alle weiteren Mitarbeiter der Schule. Während des 
Unterrichts müssen die Masken nicht getragen werden. Weiterhin gültig sind 
die Hygienevorschriften. 
Die Klassenstufen 6 bis 10 beginnen um 7.55 Uhr. Der Unterricht am ersten 
Schultag endet um 12.20 Uhr. Ab Dienstag, 15. September, erfolgt Unterricht 
nach Stundenplan. Über den Schulbeginn der Klassenstufe 5 wurden die El-
tern bereits per Post informiert. 
 
„Gesundheitserklärung“ für alle Schülerinnen und Schüler nötig 
Eine „Gesundheitserklärung“ zum Beginn des Schuljahres wird für alle Schü-
lerinnen und Schüler zur Pflicht. Wir bitten die Eltern, das neue Formular des 
Kultusministeriums unserer Website (www.wal-boetzingen.de) zu entnehmen 
und den Kindern am ersten Schultag unterschrieben mitzugeben. 

Ferienkalender 2020/21 der WAL-Schule 
Bitte beachten Sie den Ferienkalender 2020/21 der WAL-Schule (www.wal-bo-
etzingen.de) . Im Unterschied zu anderen Schulorten werden die unterrichts-
freien Tage an Fastnacht verkürzt, dafür die Osterferien auf zwei Wochen ver-
längert. 
 
Gez. 
Bernd Friedrich 
Rektor 

Jahrmarkt in Eichstetten am 
Kaiserstuhl  
Am Dienstag, 15. September 2020 
ist Jahrmarkt in der Ortsmitte von 
Eichstetten am Kaiserstuhl. Sind Sie 
dabei? 
Bummeln, schauen, probieren, kau-
fen. Ca. 60 Händler halten ein vielsei-
tiges Angebot für Sie bereit.  
Aufgrund der Corona-Pandemie gibt 
es Einschränkungen beim gastrono-
mischen Angebot. Es findet im Markt-
bereich keine Bewirtung (im Hof) 
statt, es gibt nur Verkauf über die 
Theke. Wir bitten die Besucher um 
Beachtung der allgemeinen Hygiene-
regeln insbesondere um Einhaltung 
des Abstandes.  
Der Markt dauert von 8.00 bis 12.00 
Uhr. Parkmöglichkeiten bestehen 
bei der Reithalle (über die Bötzinger 
Straße in die Straße Mühlmatten), in 
der Bötzinger Straße und im Dorfgra-
ben. Während des Marktes wird der 
Verkehr von und nach Bahlingen und 
ins Oberdorf örtlich umgeleitet, die 
Innerorts-Haltestellen der Buslinien 
entfallen bis 16.00 Uhr. 

Zum Besuch des Marktes laden wir 
herzlich ein. 

Bürgermeisteramt Eichstetten am 
Kaiserstuhl

BLÄTTERN SIE ONLINE! www.myeblättle.de

HEIMATBLATT, WIE SIE ES KENNEN.
HEIMATBLATT, WIE SIE ES MÖCHTEN.
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Jahresbericht 2020 
zum Bestand der Wiedehopfe am 
Tuniberg 
Wetterfalle über Mittelmeer und Al-
pen beeinträchtigt die Rückkehr des 
Wiedehopfs 

 Foto v. C.G.Krieger © 
  
Es ist immer wieder erstaunlich, 
wie zeitgenau hunderttausende von 
Langstrecken-Zugvögeln in den ers-
ten Aprilwochen nach einer gefahr-
vollen Flugstrecke von bis zu 10000 
km aus ihren Winterquartieren süd-
lich der Sahara in ihre europäischen 
Brutgebiete zurückkehren. Hierzu 
zählen besonders Storch, Mauer-
segler, Schwalbe, Kuckuck, Pirol und 
Nachtigall sowie viele kleine Sing-
vogelarten wie beispielsweise Hän-
flinge, Gartengrasmücke, Neuntöter, 
Drosselrohrsänger und unser Wiede-
hopf. Dabei scheuen sie nicht davor 
zurück, den direkten Weg über die 
Sahara und das Mittelmeer zu flie-
gen. Solange das Wetter mitspielte, 
reichten die „angefressenen“ Ener-
giereserven, diese Strecken zum 
Teil im Nonstopflug zurückzulegen. 
Doch die ungewöhnliche diesjährige 
„Wetterfalle“ Anfang April über dem 
Mittelmeer und den Alpen mit Sturm, 
Starkregen und plötzlich auftreten-
den Kaltfronten überlebten viele die-
ser Zugvögel nicht. 
Um so erfreulicher ist, dass durch die 
relativ milden, regenarmen und son-
nenreichen Tage Ende März und im 
April die eintreffenden Rückkehrer 
am Tuniberg beste Brutbedingungen 
vorfanden. Die kurzgehaltene Begrü-

nung zwischen den Rebzeilen, die of-
fenen bebuschten Böschungen und 
das warme nicht zu trockene Wetter 
trugen dazu bei, dass die Wiedehop-
fe genügend von ihrer Nahrung aus 
bodenlebendem Kleingetier, wie z.B. 
Engerlinge, Insektenlarven und Maul-
wurfsgrillen, vorfanden. Sie sind des-
halb nicht nur wegen ihres exotischen 
Aussehens sondern auch als „natür-
liche Schädlingsbekämpfer“ eine 
Freude für die Winzer. 
  
Die diesjährige anhaltende, überwie-
gend sonnig-warme Witterung be-
günstigte nicht nur gute Wachstums-
bedingungen für die Reben sondern 
führte auch zu einigen Zweitbruten 
nach erfolgreicher Erstbrut. 
So ist der Wiedehopfbestand gegen-
über dem Vorjahr wieder gewachsen. 
Die Zahl der Nachkommen lag dies-
mal bei 94 Jungtieren. Im Vorjahr wa-
ren es nur 80 Jungwiedehopfe (siehe 
Tabelle). 
  
Dieser Anstieg ist ein ermutigender 
Trend nach dem unerwarteten Ein-
bruch der Wiedehopfzahl 2018. Da we-
niger als ein Viertel der vorhandenen 
69 Nisthilfen von Wiedehopf-Brutpaa-
ren bezogen wurden, macht es mo-
mentan keinen Sinn, noch weitere 
Nistkästen zu installieren. 
  
Erfreulich ist, dass es zunehmend 
mehr Winzer gibt, die ihre alten Reb-
häuschen wieder instand setzen und 
so Nisthilfen für den scheuen Wiede-
hopf und andere Höhlenbrüter zur 
Verfügung stellen. So bleiben die 
einzig noch verbliebenen Zeugen der 
Vergangenheit, quasi als „Wein-Kultu-
rerbe“ erhalten. Nur sie können von 
der langen Tradition des Weinbaus 
am Tuniberg „erzählen“ und sollten 
auch deshalb erhalten werden. 
  
An dieser Stelle sei all denen gedankt, 
die durch Renaturierungsmaßnamen 
zur Vergrößerung der Artenvielfalt 
am Tuniberg beitragen, insbesondere 
den Winzern, die ihre Rebhäuschen 
instandsetzen und als Nistorte für die 
gefährdeten Höhlenbrüter zur Verfü-
gung stellen. Dank auch für die tat-
kräftige Unterstützung an Herrn Franz 
Nagel aus Opfingen. 
  
Claus G. Krieger
(Projektleiter des NABU-Wiede-
hopf-Projekts am Tuniberg)

Informationen zum Förder-
programm Wohnungsbau 
BW 2020/2021  
Das Land Baden-Württemberg un-
terstützt seine Bürger*innen, die in 
den eigenen vier Wänden wohnen 
möchten. Ehepaare, Lebenspartner 
im Sinne des Lebenspartnerschafts-
gesetzes, auf Dauer angelegte Le-
bensgemeinschaften (Paare) und 
Alleinerziehende mit mindestens ei-
nem haushaltszugehörigen Kind oder 
schwerbehinderte Menschen mit 
speziellen Wohnungsbedürfnissen 
müssen dazu die Einkommensgren-
ze zum aktuellen Förderprogramm 
Wohnungsbau BW 2020/2021 einhal-
ten und das geförderte Objekt aus-
schließlich selbst nutzen. Das zu för-
dernde Objekt muss familiengerecht 
sein. Keine Förderung erhält, wer 
bereits über angemessenes Wohnei-
gentum verfügt. Das gilt auch, wenn 
die Antragstellerin oder der Antrag-
steller vermögend genug ist, um sich 
mit angemessenem Wohnraum zu 
versorgen. Eine sozial orientierte För-
derung ist dann nicht gerechtfertigt. 
Das Land fördert folgende Maßnah-
men:
•	 Neubau  oder Erwerb neuen 

Wohnraums, wenn das Vorhaben 
mindestens die Voraussetzung des 
Energieeffizienzstandards KfW 55 
erfüllt. 

•	 Änderungs- und Erweiterungs-
maßnahmen zur Schaffung zusätz-
lichen Wohnraums einschließlich 
notwendiger Begleitmaßnahmen, 
wenn die Anforderungen der för-
derfähigen Einzelmaßnahmen ent-
sprechend der Programmatik der 
KfW eingehalten werden.

•	 Erwerb bestehenden Wohnraums 
 
und finanziert diese mit einem zins-
losen Darlehen. Die Zinsbindung be-
trägt 15 Jahre, der Tilgungssatz 2,25 
Prozent. Die Zuschüsse der KfW im 
Neubau für einen Energiestandard ab 
KfW-Effizienzhaus 55 werden eben-
falls gewährt.  
Das Förderdarlehen für einen Haus-
halt mit einem minderjährigen Kind 
beträgt bis zu 200.000 Euro und er-
höht sich mit steigender Zahl haus-
haltszugehöriger minderjähriger 
Kinder. Der Zuschuss für ein KfW-Ef-
fizienzhaus 55 beträgt bis zu 18.000 
Euro. Antragsteller*innen können die 
Basisförderung jeweils mit Zusatzför-


